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Geschäftsbereich Schule und Sport
Schul- und Sportamt


Informationen für die Erziehungs- und Personensorgeberechtigten zum 
Antrag auf Bewilligung einer Schülerbeförderung im Schuljahr 2026/2027


Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Schulgesetz des Landes Berlin besteht Schulpflicht, welche auch Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf einschließt. Der Schulweg fällt nach geltender Rechtslage in den Verantwortungsbereich der Erziehungsberechtigten.
[bookmark: _GoBack]Das Schulamt kann Ihrem Kind zur Erleichterung des Schulweges besondere Beförderungsmittel zur Verfügung stellen, wenn der/ die Schüler*in auf Grund seiner/ihrer Behinderung nicht in der Lage ist, die Schule auf üblichen Wege zu besuchen. Die Beförderung erfolgt grundsätzlich nur in Form einer Sammelbeförderung.  In begründeten Ausnahmefallen und aufgrund medizinischer Notwendigkeit, welche eine besondere Begründung des KJGD (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) sowie der Schulleitung erfordert, ist eine Einzelbeförderung möglich.

Grundsätzlich ist bei Schüler*innen mit dauerhaften Erkrankungen / Behinderungen zu prüfen, ob den Erziehungsberechtigten zugemutet werden kann, die Beförderung zur Schule zu übernehmen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Beförderung. Eine Entscheidung wird durch das Schul- und Sportamt nach Prüfung des einzelnen Falles getroffen und schriftlich mitgeteilt.

Grundlage der Prüfung und Entscheidung ist der §36 der Verordnung über die sonderpaedagogische Förderung.

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:
Zu den vollständigen und mit Unterschrift/en versehenen ausgefüllten Antragsformularen (inkl. Anlage 1 und 3 – Anlage 2 nur für Heimkinder) sind folgende aktuelle Unterlagen jedes Schuljahr neu beizufügen:

· Formlose Begründung zum Antrag
· Ausgefüllte Anlage 3 vom jeweiligen Arbeitgeber		und/oder
· Kopie Gewerbeanmeldung bei Selbständigkeit                   	und/oder
· Kopie/Nachweis über den Erhalt von Sozialleistungen       	und/oder
· Bei Mutterschutz – Geburtsurkunde des Kindes
· Nachweis über dauerhafte Erkrankung/en des Kindes sowie ärztliche Stellungnahme des KJGD (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)	
· ggf. Nachweis über dauerhafte Erkrankung/en des/r Erziehungsberechtigten- nicht älter als 6 Monate
· Nachweis über die Hortbetreuung 
· Kopie Schwerbehindertenausweis (falls vorhanden)

Die Erziehungsberechtigten, deren Kinder eine Grundschule (PULS) bzw. eine Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt besuchen, füllen bitte auf der beiliegenden Anlage 1 aus, welche Betreuungsmodule (Hortbetreuung) Sie für Ihr Kind für das Schuljahr 2026/2027 im Jugendamt vertraglich abgeschlossen haben oder bei Schulanfängern noch abschließen werden. Für eine sichere Beförderung Ihres Kindes machen Sie bitte eindeutige Angaben zum Rollstuhl Ihres Kindes bzw. ob Ihr Kind einen Kindersitz während der Fahrt benötigt. 

Bitte reichen Sie nur komplette Unterlagen in der für Ihr Kind zuständigen Schule bis zum 28.03.2026 ein. Unvollständige Unterlagen senden wir Ihnen bzw. der Schule zurück. Verspätet abgegebene Unterlagen haben zur Folge, dass eine Beförderung zum 1. Schultag am 24.08.2026 (Erstklässler: 31.08.2026) nicht erfolgen wird.

An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Schulen nur zum jeweiligen zeitlichen Schulbeginn der Schule (HF) bzw. bei Vorliegen eines Hortbetreuungsvertrages entsprechend zeitiger, angefahren werden. 


Achtung:    Generell werden Beförderungen für Schüler*innen der Grundschulen, der Sonderschulen 11S02 (Schule am Fennpfuhl), 11S06 (Selma-Lagerlöf-Schule) und 11S08 (Schule am Breiten Luch) nur bis zum Ende des 4. Schulbesuchsjahr bewilligt. In Ausnahmefällen kann ein Antrag für eine Hinfahrt für das I. Schulhalbjahr des 5. Schulbesuchsjahres mit gleichzeitigem Schulwegtraining (Rückfahrt in Begleitung der Erziehungsberechtigten oder selbständig) beantragt werden. Dieser wird bei Vorlage der kompletten Unterlagen unter der Voraussetzung eines sehr weiten Schulweges genehmigt.


Bei durchgängiger Teilnahme an einem schulischen Betreuungsangebot, einer vorherigen Bewilligung einer Schulwegbeförderung und dem Bestehen eines Hortbetreuungsvertrages ist es möglich, eine Beförderung für die Schüler/-innen auch in den Ferien zu erhalten. 
Hierzu ist ein gesonderter Antrag auf Beförderung in den jeweiligen Ferien in den Schulen zu stellen. Entsprechende Formulare können Sie sich in der für Ihr Kind zuständigen Schule beschaffen.
Hier weise ich darauf hin, dass nur eine wochenweise Beförderung möglich ist! Berücksichtigen Sie ebenfalls die Zeiten Ihres Urlaubs. Der Antrag wird an das Schul- und Sportamt weitergeleitet. 

An folgenden Tagen bzw. zu folgenden Anlässen werden im Schuljahr 2026/2027   keine Beförderungen     durchgeführt:

-	an Studientagen der jeweiligen Schule              und 
-	unterrichtsfreien Tagen / Brückentagen 


Mit freundlichen Grüßen                   
Im Auftrag


gez. Wermuht
Fachbereichsleitung SchulSp C
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